
Schüler*innen mit Wohnort Brugg 
1 gemäss § 7 Reglement der Musikschule Brugg

25 Minuten 37.5 Minuten 50 Minuten

1. - 5. Klasse / Jugendliche 

sowie zusätzliche Instrumente
630 940 1250

6. - 9. Klasse 

sowie zusätzliche Instrumente
420 765 1090

Musikalische Früherziehung 

(1 Lektion/Woche)          

nicht in Brugg wohnende Schüler*innen gemäss § 8 Reglement der Musikschule Brugg

25 Minuten 37.5 Minuten 50 Minuten

1. - 5. Klasse / Jugendliche

(erstes Instrument)
1470 2070 2660

1. - 5. Klasse / Jugendliche 

(zusätzliche Instrumente)
1220 1820 2410

6. - 9. Klasse 

(erstes Instrument)
755 1350 1940

6. - 9. Klasse 

(zusätzliche Instrumente)
505 1100 1690

Musikalische Früherziehung 

(1 Lektion/Woche)          

1
 Zum Wohnort Brugg gehören Brugg, Lauffohr, Umiken, Schinznach-Bad und Villnachern.

Gemeinde Bözberg

Gemeinde Riniken

Alle anderen auswärtigen Gemeinden
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Musikschule Brugg

Die Gemeinde Riniken beteiligt sich an den oben aufgeführten Kosten. Der Gemeindeanteil kann bei der

Finanzverwaltung Riniken geltend gemacht werden. Dieser beträgt unabhängig von der Unterrichtsdauer für

Schüler*innen der 1. - 5. Klasse CHF 610, für Schüler*innen der 6. - 9. Klasse CHF 250.

Die Beteiligung der Gemeinde Bözberg ist im gemeindeeigenen Reglement (siehe www.boezberg.ch) über die

Ausrichtung von Gemeindebeiträgen an den Musikunterricht geregelt. Dieser beträgt unabhängig von der

Unterrichtsdauer für Schüler*innen der 1. - 5. Klasse CHF 725, für Schüler*innen der 6. - 9. Klasse CHF 250.

Reduktion bzw. Erlass des Elternbeitrages (nur bei Wohnort Brugg): In besonderen Fällen kann auf

schriftlichen Antrag der Eltern der Elternbeitrag reduziert oder ganz erlassen werden. Die Festsetzung von

Reduktion oder Erlass richtet sich nach dem massgebenden Einkommen. Über das weitere Vorgehen informiert

Sie das Sekretariat der Musikschule Brugg.

Geschwister-Rabatt (nur bei Wohnsitz Brugg): Bei zwei und mehr Kindern derselben Familie wird ein

Geschwisterrabatt von 15 % pro Kind gewährt. Ausnahme: Für Schüler*innen der 6. - 9. Klasse und der

musikalischen Früherziehung gilt dieser Rabatt nicht. 

Die Tarife der 6. - 9. Klasse sind aufgrund des Wahlfachangebotes des Kantons Aargau günstiger.
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Die Tarife sind in Schweizer Franken pro Semester (Halbjahr).

Schüler*innen auswärtiger Gemeinden dürfen grundsätzlich die Musikschule Brugg besuchen. 

Bitte fragen Sie direkt bei Ihrer Wohngemeinde an, welcher Betrag von der Gemeinde übernommen wird.


